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Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Zollfahndungsdienstgesetzes

A. Problem und Ziel

Das Bundesverfassungsgericht hatte mit seiner Entscheidung vom 3. März 2004
(1 BvF 3/92) festgestellt, dass die bisherige Rechtsgrundlage für die präventive
Telekommunikations- und Postüberwachung durch das Zollkriminalamt, die
§§ 39 und 41 des Außenwirtschaftsgesetzes, mit Artikel 10 des Grundgesetzes
(GG) unvereinbar ist, und den Gesetzgeber aufgefordert, unter Nutzung seines
Gestaltungsspielraums den verfassungswidrigen Zustand zu beseitigen.

Dies ist mit dem „Gesetz zur Neuregelung der präventiven Telekommunika-
tions- und Postüberwachung durch das Zollkriminalamt und zur Änderung der
Investitionszulagengesetze 2005 und 1999“ vom 21. Dezember 2004 (BGBl. I
S. 3603) geschehen.

Offen blieb die Frage, ob Regelungen zum Schutz des Kernbereichs der persön-
lichen Lebensgestaltung geschaffen werden müssen. Deshalb wurde eine Befris-
tung der Regelungen bis zum 31. Dezember 2005 vorgesehen. Mit seiner Ent-
scheidung vom 27. Juli 2005 (1BvR 668/04) hat das Bundesverfassungsgericht
die Anforderungen an den Schutz des Kernbereichs der privaten Lebensgestal-
tung bei Eingriffen in Artikel 10 GG bestimmt. Um die Umsetzung der Anfor-
derungen zu gestalten, sollen die erforderlichen Regelungen sowohl im Zoll-
fahndungsdienstgesetz als auch in den weiteren Bundesgesetzen, die als Eingriff
in Artikel 10 GG eine Telekommunikationsüberwachung vorsehen, parallel ge-
schaffen werden.

Den Regelungen kommt in der Systematik der Exportkontrolle und Verhinde-
rung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen eine wichtige Rolle zu.
Die präventive Telekommunikations- und Postüberwachung leistet einen we-
sentlichen Beitrag für die frühzeitige Aufdeckung und vor allem Verhinderung
vorbereiteter illegaler Exporte von Massenvernichtungswaffen. Das Eintreten
einer Regelungslücke muss deshalb – auch um außenpolitischem Schaden vor-
zubeugen – unter allen Umständen vermieden werden.

B. Lösung

Die Regelungen für die präventive Telekommunikations- und Postüberwachung
für den Außenwirtschaftsbereich durch das Zollkriminalamt werden um zwei
Jahre verlängert.
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C. Alternativen

Keine

D. Kosten der öffentlichen Haushalte

1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

Keine

2. Vollzugsaufwand

Keiner

E. Sonstige Kosten

Keine

Auswirkungen auf Verbraucher, Einzelpreise oder das Preisniveau sind durch
das Gesetz nicht zu erwarten.
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Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Zollfahndungsdienstgesetzes
Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das
folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Zollfahndungsdienstgesetzes

In § 47 des Zollfahndungsdienstgesetzes vom 16. August
2002 (BGBl. I S. 3202), geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 21. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3603), wird die An-
gabe „2005“ durch die Angabe „2007“ ersetzt.

Artikel 2

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
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Begründung
I. Allgemeiner Teil

Die §§ 23a bis 23f und §§ 45 und 46 des Zollfahndungs-
dienstgesetzes (ZFdG) sind gemäß § 47 ZFdG bis zum 31.
Dezember 2005 befristet. Offen blieb die Frage, ob Regelun-
gen zum Schutz des Kernbereichs der persönlichen Lebens-
gestaltung geschaffen werden müssen. Deshalb wurde eine
Befristung der Regelungen bis zum 31. Dezember 2005 vor-
gesehen. Ab dem 1. Januar 2006 wird danach eine präventive
Telekommunikations- und Postüberwachung nicht mehr zu-
lässig sein; laufende Überwachungsmaßnahmen müssten ab-
gebrochen werden.

Die Vorschriften des ZFdG müssen um Vorkehrungen er-
gänzt werden, die den Schutz des Kernbereichs der privaten
Lebensgestaltung gewährleisten. Mit seiner Entscheidung
vom 27. Juli 2005 (1 BvR 668/04) hat das Bundesverfas-
sungsgericht festgestellt, dass bei Eingriffen in Artikel 10
GG gesetzliche Vorkehrungen zum Schutz des absolut ge-
schützten Kernbereichs der privaten Lebensgestaltung erfor-
derlich sind. Diese Rechtsprechung wirkt sich hinsichtlich
der Anforderungen an den Schutz des Kernbereichs der pri-
vaten Lebensgestaltung auf sämtliche bundesrechtliche
Telekommunikationsüberwachungsmaßnahmen aus. Die zur
Umsetzung dieser Rechtsprechung erforderlichen Regelun-
gen sollen in den verschiedenen Bundesgesetzen parallel ge-
schaffen werden. Durch die vorgezogenen Neuwahlen zum
Deutschen Bundestag am 18. September 2005 ist es zeitlich
nicht mehr möglich, hierzu innerhalb der gesetzten Frist des
§ 47 ZFdG (31. Dezember 2005) die erforderlichen Rege-
lungen zu treffen. Daher soll die Befristung der Regelungen
des ZFdG zur präventiven Telekommunikationsüberwa-
chung verlängert werden. Dabei ist ein Zeitrahmen zu wäh-
len, der es gestattet, ein Konzept zu entwickeln, das die Vor-
gaben des Bundesverfassungsgerichts optimal umsetzt,
praktischen Anforderungen gerecht wird und in sich stimmig
ist. Dazu sind, da unterschiedliche Gesetze betroffen sind,

Abstimmungen erforderlich. Es wird deshalb eine Fristver-
längerung von zwei Jahren vorgesehen.

Die Vorschriften über die präventive Telekommunikations-
und Postüberwachung im Außenwirtschaftsbereich sind zu-
dem von großer – auch außenpolitischer – Bedeutung für die
Bundesrepublik Deutschland. Den Regelungen kommt in
der Systematik der Exportkontrolle und zur Verhinderung
der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen eine wichti-
ge Rolle zu. Die präventive Telekommunikations- und
Postüberwachung leistet einen wesentlichen Beitrag für die
frühzeitige Aufdeckung und vor allem Verhinderung vorbe-
reiteter illegaler Exporte von Massenvernichtungswaffen.
Daher soll eine Fortgeltung dieser Vorschriften durch die
Verlängerung der Frist gewährleistet werden.

II. Begründung zu den Einzelvorschriften

Zu Artikel 1 (Änderung des Zollfahndungsdienst-
gesetzes)

Zu § 47

Es wird die Verlängerung der Befristung um zwei Jahre vor-
geschlagen. Die Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts vom 27. Juli 2005 (1BvR 668/04) zur präventiven Te-
lekommunikationsüberwachung wirkt sich hinsichtlich der
Anforderungen an den Schutz des Kernbereichs der privaten
Lebensgestaltung bei Eingriffen in Artikel 10 GG auf sämt-
liche bundesrechtliche Telekommunikationsüberwachungs-
maßnahmen aus. Die zur Umsetzung dieser Rechtsprechung
erforderlichen Regelungen sollen im Befristungszeitraum in
den verschiedenen Bundesgesetzen parallel geschaffen wer-
den. Daher wird ein Zeitraum von zwei Jahren vorgeschlagen.

Zu Artikel 2 (Inkrafttreten)

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.
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